
ALB FILS KLINIKUM GmbH – Erneute Befassung mit dem Abbruch
des Altbestands

I. Beschlussantrag

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Der Landrat

Beratungsunterlage 2024/196 (Anlagen)
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haas, Jochen
07161 202-3100
j.haas@lkgp.de

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit
Kreistag 22.11.2024 öffentlich Kenntnisnahme

Kenntnisnahme.

Nach den aktuellen kommunal-/gesellschaftsrechtlichen Regelungen, u.a.
Landkreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung des Landkreises sowie
Gesellschaftsvertrag der ALB FILS KLINIKUM GmbH (AFK GmbH) hat der Kreistag
insbesondere über Sachverhalte mit wesentlicher Bedeutung zu beschließen.
Zusätzlich liegen zu dieser Thematik Anträge verschiedener Kreistags-
fraktionen/Einzelkreisräte vor.

Gemäß § 8 Abs. 4 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrags der AFK GmbH bedarf die
Durchführung von Baumaßnahmen – zu welcher auch der Abbruch bzw. die
Weiternutzung der Altimmobilie Klinik am Eichert zählt – der Zustimmung
(empfehlender Beschluss an den Kreistag) des Aufsichtsrats. Auf die Informationen
der ALB FILS KLINIKUM GmbH in der Anlage wird verwiesen. Der Aufsichtsrat der
AFK GmbH beschloss in seiner Sitzung am 11.11.2024 insbesondere die Klinik am
Eichert nicht weiter zu nutzen und damit das Gebäude nach Inbetriebnahme der
neuen Klinik abzureißen (vgl. Seiten 12+13 der Anlage).

In der Hauptsatzung des Landkreises Göppingen ist in § 3 Abs. 2 Ziffer 20 geregelt,
dass für die Errichtung, wesentliche Erweiterung und Aufhebung von öffentlichen
Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen sowie die Beteiligungen an
solchen, der Kreistag zuständig ist. Aus Sicht der Verwaltung zählt hierzu die
Entscheidung über den Abbruch bzw. die Weiternutzung des Altbestands „Klinik am
Eichert“. Eine abschließende Entscheidung wäre für die Sitzung des Kreistags am
10.12.2024 (mit einem Weisungsbeschluss) vorgesehen.

Insbesondere im Rahmen der 2. Lesung zum Kreishaushalt 2025 am 08.11.2024
wurden zum Thema „Abbruch“ folgende Anträge gestellt:

- FDP „Entscheidung über die Nachnutzung der Klinik“ (lfd. Nr. 53)
- Linke/KR Stähle „Klinik am Eichert (Altbau) (lfd. Nr. 56)
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III. Handlungsalternative

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Für den Landkreis entstehen unmittelbar keine Kosten. Die Abbruchkosten sind Teil
des Gesamtbudgets in Höhe von ca. 500 Mio. € für die Gesamtbaumaßnahme. Die
Abbruchkosten werden derzeit auf ca. 23 Mio. € prognostiziert; vgl. KT 19.07.2024,
Folie 44/45 (TOP: Aktuelles aus den Kliniken).

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

gez.
Edgar Wolff
Landrat

Weitere noch nicht behandelte Anträge:
- AfD aus Juli 2024
- CDU aus September 2024

Es wird auf die Anlagen verwiesen.

Nachrichtlich:
Der Kreistag befasste sich bisher viermal mit der Thematik
„Abbruch/Weiternutzung“: Kreistag 23.02.2018, BU 2018/042, Kreistag 24.05.2019,
BU 2019/110, Kreistag 15.07.2022, BU 2022/141, Kreistag 26.05.2023, BU
2023/088.

Weiternutzung des Altbestands bzw. Ideenfindung zur alternativen Nachnutzung.
Beides wird von der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat nicht empfohlen, dabei
wurde auf die hohen Risiken für die neue Klinik und deren künftigen Betrieb,
Erweiterungsmöglichkeiten und die erheblichen (teilweise noch unbekannten)
Mehrkosten hingewiesen.

Übereinstimmung/Konflikt
1 = Übereinstimmung, 5 = keine
Übereinstimmung

1 2 3 4 5

Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung
Zukunft des Gesundheitswesens und des Tourismus

Außenwirkung
Mitarbeiterorientierung
Identifikation
Kundenorientierung


